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Geschäft Nr. 127 

Legislatur: 2020-2024 

 

Geschäft Bericht an den Einwohnerrat vom 9. August 2022 

Vorstoss 
Beschlussfassung: Endgültiger Bau- und Strassenlinienplan «Ob dem 
Hügliacker» Mutation «Narzissenweg» 

Info Ausgelöst wurde das vorliegende Geschäft durch die Überprüfung der Einschränkung der 
Bebaubarkeit der Parzelle 2554. Sachlich muss festgestellt werden, dass die Einschränkung 
durch die abgekröpften Baulinien nicht mit der Erschliessungsplanung, dem 
behördenverbindlichen Strassennetzplan (GRB vom 23.09.2008, ERB vom 19.04.2010, RRB vom 
05.04.2011) zusammenpassen. 

Antrag Der Einwohnerrat beschliesst die Mutation «Narzissenweg» am Bau- und Strassenlinienplan 
«Ob dem Hügliacker» gemäss den beiliegenden Planungsunterlagen. 

 
Gemeinderat Binningen 

 Gemeindepräsident: 
Mike Keller 

Verwaltungsleiter: 
Christian Häfelfinger 

https://www.geoportal.ch/binningen/map/40?y=2609324.02&x=1265150.23&scale=1000&rotation=0
https://www.geoportal.ch/binningen/map/574?y=2609360.88&x=1265156.72&scale=500&rotation=0
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1. Ausgangslage 

Der Narzissenweg wurde nie durchgehend ausgebaut und ist im Strassennetzplan nicht enthalten. Die 
Gemeinde Binningen möchte die Baulinien an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen. Die Baulinien, 
welche Raum für die Einlenkung in den nicht ausgebauten Narzissenweg auf den Parzellen Nr. 925, 2554 
und 3168 freihalten, sollen aufgehoben werden. Entsprechend muss die Lücke der Strassenbauline entlang 
des Ob dem Hügliacker geschlossen werden. Dasselbe gilt für die Strassenlinien des kleinen ca. 30cm 
breiten Trottoirs. Die Erschliessung der Parzelle Nr. 925 ist durch einen eigenen Anschluss an den Ob den 
Hügliacker gewährleistet. 
Quelle: Auszug aus dem beiliegenden Planungsbericht. 
 
2. Beurteilung 

Ergänzende inhaltliche Beurteilung siehe beiliegender Planungsbericht. 
 
Kantonale Vorprüfung 
Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung wurden mit Brief vom 16. Juni 2022 ein paar kleinere 
Anpassungen und Ergänzungen im Planungsbericht gewünscht. Die Planung selbst ist genehmigungsfähig. 
Die Anpassungen wurden eingearbeitet. 
 
Mitwirkung 
Die Mitwirkung wurde wie vom Gemeinderat mit GRB 22-3723 am 07.06.2022 beschlossen durchgeführt. 
Während der Mitwirkungsfrist sind keine Hinweise oder Vorschläge eingebracht worden. 
 
Verfahrensschritte 
 

Erarbeiten der Unterlagen (externer Planer) 
Freigabe der Mitwirkung und kantonalen Vorprüfung (Gemeinderat) 

vorbereiten Publikation (HOP) 

 
Mitwirkung (Öffentlichkeit), 
parallel Vorprüfung (Kanton) 

 
Aktualisieren Planungsbericht (externer Planer) 

Vorbereiten Gemeinderatsbeschluss und Einwohnerratsvorlage (HOP) 

 
Beschluss Gemeinderat 

 
Beschluss Einwohnerrat 

 
Planauflage (Öffentlichkeit) 

 

Allenfalls behandeln von Einsprachen (HOP) 
aktualisieren Planungsbericht (externer Planer) 

 
Genehmigung durch Regierungsrat 
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- Beilage 1: Planungsbericht, Endgültiger Bau- und Strassenlinienplan «Ob dem Hügliacker», Mutation «Narzissenweg», 

Planungsstand Beschlussfassung, 19.07.2022 

- Beilage 2: Endgültiger Bau- und Strassenlinienplan «Ob dem Hügliacker» Mutation «Narzissenweg», Planungsstand 

Beschlussfassung, 19.07.2022 

- Beilage 3: Stellungnahme Vorprüfungsbericht, Endgültiger Bau- und Strassenlinienplan «Ob dem Hügliacker» 

Mutation «Narzissenweg», Planungsstand Beschlussfassung, 19.07.2022, inkl. Schreiben vom ARP vom 16.06.2022 
 


